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Kuropa als ökumenische Herausforderung?

Der europäische Einigungsprozefß schreıtet se1It der Unterzeichnung der Römıi-
schen Vertraäge einerseıts beständig doch ISt andererseıts das Zusam-
menwachsen Europas auch mıi1t manchen Problemen behaftet. Neben ökonomıi-
schen Herausforderungen, polıtischer Kompetenzverteilung, dem Zusammenspiel
7zwischen natiıonalstaatlichen un europäischen Regeln, natıonalem un: europäaı-
schem Bewulßfstsein USW. stellt der Vertrag ber eıne Verfassung für Europa, der

Oktober 2004 VO den Staats- un: Regierungschefs der 1n Rom unterzeıich-
nNel wurde, eıne besondere Schwierigkeıit dar.

Innerhalb der 25 EU-Mitgliedsstaaten wurde teıls außerst Ontrovers diskutiert,
und keineswegs zeichnete sıch be1 den Abstimmungen elıne deutliche Befürwor-
Lung ab Der Entwurf des EU-Verfassungsvertrags wurde SAl 1M Jahr 2005 sowohl 1n
Frankreich als auch 1n den Niederlanden 1m Zug VOINN Volksabstimmungen abgelehnt.
Nach einer Reflexionsphase beschlossen dıie Staats- und Regierungschefs der
20067 das Vertassungsvorhaben 205  en und dessen wesentliche Inhalte des
Verfassungsvertrags durch den Vertrag VO Lissabon 1n die Grundlagenverträge der

einzuarbeıten. Allein Irland edurfte hınsıchtlich des Lissabonner Vertrags eıner
Ratıfizierung 1n orm einer Volksabstimmung, die aber 2008 negatıv austiel.

Dıie Rückschläge be1 der Ausarbeıtung einer künftigen EU-Verfassung spiegeln die
dısparaten Auffassungen, Posıitionen und Interessen zwischen den EU-Mitglieds-
tLAaaten wıder. Schon die Präambel des Vertrags ber elıne Verfassung für Europa, ın
welcher das Selbstverständnis der dokumentiert werden sollte, W ar umstriıtten.
Kontrovers wurde die Frage diskutiert, welche Rolle der christlichen TIradıtion für die
europäıische Identität zukommt. Welche Raolle hat die Religion überhaupt für ein künf-
t1ges, modernes Furopa spielen? Solche ungelösten Fragen wırken sıch nıcht 11UTFr auf
die Ausarbeıtung einer EU-Verfassung negatıv AaUs, sondern werten ıhre Schatten auch
auf ausstehende Beıitrittsverhandlungen, VOT allem auf jene MIt der Türkeı.

Anders als VO Polen, Italien, Irland, der römisch-katholischen Kırche, dem Rat
der Evangelischen Kırche 1n Deutschland SOWI1e VO  - verschiedenen christlich Orlıen-
1erten Parteien gefordert, enthielt die Präambel keinen explizıten Gottesbezug,
och wurde der christliche Ursprung Europas ausdrücklich ZCNANNL. Es wurde le-
dıglich A1M der Gewißheıt, da{ß die Völker EuropasChristoph äöttigbez'mer  Europa als ökumenische Herausforderung?  Der europäische Einigungsprozeß schreitet seit der Unterzeichnung der Römi-  schen Verträge (1957) einerseits beständig voran, doch ist andererseits das Zusam-  menwachsen Europas auch mit manchen Problemen behaftet. Neben ökonomi-  schen Herausforderungen, politischer Kompetenzverteilung, dem Zusammenspiel  zwischen nationalstaatlichen und europäischen Regeln, nationalem und europäi-  schem Bewußtsein usw. stellt der Vertrag über eine Verfassung für Europa, der am  29. Oktober 2004 von den Staats- und Regierungschefs der EU in Rom unterzeich-  net wurde, eine besondere Schwierigkeit dar.  Innerhalb der 25 EU-Mitgliedsstaaten wurde er teils äußerst kontrovers diskutiert,  und keineswegs zeichnete sich bei den Abstimmungen stets eine deutliche Befürwor-  tung ab. Der Entwurf des EU-Verfassungsvertrags wurde gar ım Jahr 2005 sowohl in  Frankreich als auch in den Niederlanden im Zug von Volksabstimmungen abgelehnt.  Nach einer Reflexionsphase beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU  2007 das Verfassungsvorhaben auszusetzen und statt dessen wesentliche Inhalte des  Verfassungsvertrags durch den Vertrag von Lissabon in die Grundlagenverträge der  EU einzuarbeiten. Allein Irland bedurfte hinsichtlich des Lissabonner Vertrags einer  Ratifizierung in Form einer Volksabstimmung, die aber 2008 negativ ausfiel.  Die Rückschläge bei der Ausarbeitung einer künftigen EU-Verfassung spiegeln die  disparaten Auffassungen, Positionen und Interessen zwischen den EU-Mitglieds-  staaten wider. Schon die Präambel des Vertrags über eine Verfassung für Europa, in  welcher das Selbstverständnis der EU dokumentiert werden sollte, war umstritten.  Kontrovers wurde die Frage diskutiert, welche Rolle der christlichen Tradition für die  europäische Identität zukommt. Welche Rolle hat die Religion überhaupt für ein künf-  tiges, modernes Europa zu spielen? Solche ungelösten Fragen wirken sich nicht nur auf  die Ausarbeitung einer EU-Verfassung negativ aus, sondern werfen ihre Schatten auch  auf ausstehende Beitrittsverhandlungen, vor allem auf jene mit der Türkei.  Anders als von Polen, Italien, Irland, der römisch-katholischen Kirche, dem Rat  der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie von verschiedenen christlich orien-  tierten Parteien gefordert, enthielt die Präambel keinen expliziten Gottesbezug,  noch wurde der christliche Ursprung Europas ausdrücklich genannt. Es wurde le-  diglich „in der Gewißheit, daß die Völker Europas ... entschlossen sind, ... immer  enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten“, auf die „kulturellen, religiösen  und humanistischen Überlieferungen Europas“ Bezug genommen. Die Diskussion  um die „Weltlichkeit“ einer künftigen europäischen Verfassung bzw. um den Got-  8/2009 — www.stimmen-der-zeit.de  557entschlossen sınd,Christoph äöttigbez'mer  Europa als ökumenische Herausforderung?  Der europäische Einigungsprozeß schreitet seit der Unterzeichnung der Römi-  schen Verträge (1957) einerseits beständig voran, doch ist andererseits das Zusam-  menwachsen Europas auch mit manchen Problemen behaftet. Neben ökonomi-  schen Herausforderungen, politischer Kompetenzverteilung, dem Zusammenspiel  zwischen nationalstaatlichen und europäischen Regeln, nationalem und europäi-  schem Bewußtsein usw. stellt der Vertrag über eine Verfassung für Europa, der am  29. Oktober 2004 von den Staats- und Regierungschefs der EU in Rom unterzeich-  net wurde, eine besondere Schwierigkeit dar.  Innerhalb der 25 EU-Mitgliedsstaaten wurde er teils äußerst kontrovers diskutiert,  und keineswegs zeichnete sich bei den Abstimmungen stets eine deutliche Befürwor-  tung ab. Der Entwurf des EU-Verfassungsvertrags wurde gar ım Jahr 2005 sowohl in  Frankreich als auch in den Niederlanden im Zug von Volksabstimmungen abgelehnt.  Nach einer Reflexionsphase beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU  2007 das Verfassungsvorhaben auszusetzen und statt dessen wesentliche Inhalte des  Verfassungsvertrags durch den Vertrag von Lissabon in die Grundlagenverträge der  EU einzuarbeiten. Allein Irland bedurfte hinsichtlich des Lissabonner Vertrags einer  Ratifizierung in Form einer Volksabstimmung, die aber 2008 negativ ausfiel.  Die Rückschläge bei der Ausarbeitung einer künftigen EU-Verfassung spiegeln die  disparaten Auffassungen, Positionen und Interessen zwischen den EU-Mitglieds-  staaten wider. Schon die Präambel des Vertrags über eine Verfassung für Europa, in  welcher das Selbstverständnis der EU dokumentiert werden sollte, war umstritten.  Kontrovers wurde die Frage diskutiert, welche Rolle der christlichen Tradition für die  europäische Identität zukommt. Welche Rolle hat die Religion überhaupt für ein künf-  tiges, modernes Europa zu spielen? Solche ungelösten Fragen wirken sich nicht nur auf  die Ausarbeitung einer EU-Verfassung negativ aus, sondern werfen ihre Schatten auch  auf ausstehende Beitrittsverhandlungen, vor allem auf jene mit der Türkei.  Anders als von Polen, Italien, Irland, der römisch-katholischen Kirche, dem Rat  der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie von verschiedenen christlich orien-  tierten Parteien gefordert, enthielt die Präambel keinen expliziten Gottesbezug,  noch wurde der christliche Ursprung Europas ausdrücklich genannt. Es wurde le-  diglich „in der Gewißheit, daß die Völker Europas ... entschlossen sind, ... immer  enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten“, auf die „kulturellen, religiösen  und humanistischen Überlieferungen Europas“ Bezug genommen. Die Diskussion  um die „Weltlichkeit“ einer künftigen europäischen Verfassung bzw. um den Got-  8/2009 — www.stimmen-der-zeit.de  557ımmer
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tesbezug 1n der Präambel machte deutlich, da{fß Europa selne innere Einheit un:
Ausrichtung erst och tinden MU

Kuropa oilt ZWar weıthın als eın eigenständıiger Kontinent, geographisch betrach-
telt handelt CS sıch ındes um einen Subkontinent: Es bıldet mı1t Asıen ZUsamme den
Kontinent Eurasıen. Vor diesem Hıntergrund wırd einsichtig, dafs die Grenzen F

nıcht ausschlieflich geographisch bestimmt werden können, vielmehr 1STt die
Frage ach der inneren Einheit stellen, ach der relıg1ös-kulturellen, WIrt-
schaftlichen, soz1alen, politischen Identität. Europa ann sıch nıcht blo{fi als ein
wirtschaftliches Projekt, als eın Bınnenmarkt verstehen, sondern mufß sıch als eine
Wertegemeinschaft begreıten, wobej dıe inneren Werte un der Gemennsınn erst
och eiıner diskursiven Herausarbeitung harren.

Sıcherlich gehört Z kulturellen Erbe Europas dıe fundamentale Synthese VO
bıblischem un!: griechıschem Denken, das 1n den Herkunftsländern orthodoxer
Christen seinen Ausgang ahm Dıie oriechische Kultur hat sıch Samıt dem Wıssen
un die arıstotelische Philosophie durch die arabısch-islamiısche Präsenz 1n Furopa
ausgebreitet un dıe Kultur un: das Selbstverständnis Kuropas nachhaltıg gepragt:
S 1sStChristoph Böttigheimer  tesbezug in der Präambel machte deutlich, daß Europa seine innere Einheit und  Ausrichtung erst noch finden muß.  Europa gilt zwar weithin als ein eigenständiger Kontinent, geographisch betrach-  tet handelt es sich indes um einen Subkontinent: Es bildet mit Asien zusammen den  Kontinent Eurasien. Vor diesem Hintergrund wird einsichtig, daß die Grenzen Eu-  ropas nicht ausschließlich geographisch bestimmt werden können, vielmehr ist die  Frage nach der inneren Einheit zu stellen, d.h. nach der religiös-kulturellen, wirt-  schaftlichen, sozialen, politischen Identität. Europa kann sich nicht bloß als ein  wirtschaftliches Projekt, als ein Binnenmarkt verstehen, sondern muß sich als eine  Wertegemeinschaft begreifen, wobei die inneren Werte und der Gemeinsinn erst  noch einer diskursiven Herausarbeitung harren.  Sicherlich gehört zum kulturellen Erbe Europas die fundamentale Synthese von  biblischem und griechischem Denken, das in den Herkunftsländern orthodoxer  Christen seinen Ausgang nahm. Die griechische Kultur hat sich samt dem Wissen  um die aristotelische Philosophie durch die arabisch-islamische Präsenz in Europa  ausgebreitet und die Kultur und das Selbstverständnis Europas nachhaltig geprägt:  „Es ist ... für jeden, der hinsieht, klar, daß Europas kulturelle Herkunft nicht die  Kultur der Germanen oder Slawen ist, von denen wir unsere Gene haben, sondern  «1  Jerusalem, Athen und Rom.  Aufgrund dieser kulturellen und religiösen Tradition sind die christlichen Kir-  chen in die Pflicht genommen, an der Einigung Europas bzw. der europäischen  Identität mitzuwirken:  „Die Kultivierung eines Bewußtseins gemeinsamer historischer Erfahrung scheint von er-  heblicher Bedeutung zu sein für den Prozeß des Zusammenwachsens zu einer politischen  Einheit. Dies ist der Punkt, an dem im Fall der entstehenden Einheit Europas die Kirchen ei-  nen besonderen Beitrag leisten können für die Entwicklung unseres gemeinsamen Bewußt-  seins als Europäer.“?  In diesem Sinn kann kein Zweifel bestehen, daß der Titel dieses Beitrags: „Europa  als ökumenische Herausforderung?“ eine rhetorische Frage darstellt. Die euro-  päische Identitätssuche und die inhaltliche Ausgestaltung der europäischen Werte-  gemeinschaft kann nicht ohne, sondern nur unter Mithilfe der christlichen Kirchen  gelingen. Doch worin kann der ökumenische Beitrag seitens des Christentums zur  Weiterentwicklung der Europäischen Union bestehen?  Notwendigkeit ökumenischen Engagements  Insofern die christlichen Kirchen Europas getrennt und gespalten sind, vermögen sie  ihre einheits- und identitätsstiftende Kraft für Europa nur bedingt zu entfalten. Zwei-  fellos stellt der Skandal der Trennung ein nicht zu unterschätzendes Hindernis dar.  558für jeden, der hınsıeht, klar, da Europas kulturelle Herkunft nıcht die
Kultur der Germanen oder Slawen ISt;, VO denen WIr uNnNsSsetTe (Gene haben, sondern

e ]Jerusalem, Athen un: Rom
Aufgrund dieser kulturellen und relig1ösen Tradıtion sınd dıe christlichen Kır-

chen 1n die Pflicht S  IMMCN, der Eınıigung Europas b7zw. der europäıischen
Identität mıtzuwirken:

„Die Kultivierung eines Bewulfstseins gemeinsamer historischer Erfahrung scheint VO CT-
heblicher Bedeutung se1n für den Prozefß des Zusammenwachsens eıner politischen
Einheit. Dies 1st der Punkt, dem 1mM Fall der entstehenden Einheit Europas dıe Kırchen Ee1-
L1eN besonderen Beıtrag eisten können für die Entwicklung HSCS yemeınsamen Bewulfst-
se1INs als Furopaet:

In diesem Sınn annn eın Zweıtel bestehen, da{fß der Titel dieses Beıtrags: „Europa
als ökumenische Herausforderung?“ eıne rhetorische Frage darstellt. Di1e CUTO>=

paısche Identitätssuche un:! die inhaltlıche Ausgestaltung der europäıischen Werte-
vemeılnschaft annn nıcht ohne, sondern 11147 Miıthilte der christlichen Kırchen
gelingen. och worın annn der ökumenische Beıtrag seltens des Christentums ZUuUr

Weıterentwicklung der Europäischen Unıi1on bestehen?

Notwendigkeit ökumenischen Engagements
Insotern die christlichen Kıiırchen Europas und gespalten sınd, vermogen S1€Ce
iıhre einheits- un: identitätsstiftende Kraft für Europa 1Ur bedingt entfalten. we1l-
tellos stellt der Skandal der Irennung eın nıcht unterschätzendes Hındernıis dar.
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Europa als ökumenische Herausforderung?®?

Wiährend des abendländischen Schismas 1mM Jahrhundert bedrohten die Kır-
chen nıcht E: den gesellschaftlichen Frieden, vielmehr S1e fortan unfähig, die
Eınheitsgrundlage der Gesellschaft siıcherzustellen. Da die Religion den polıtiıschen
Frieden des modernen pluralıstısch-demokratischen Staates nıcht mehr garantıeren
konnte un: S1Ce ıhre Integrationsfunktion verloren hatte, mu{fßte sıch die Gesellschaft
eine HNCUC,;, verbindliche Basıs suchen, die valt, „ets1 Deus 110 daretur“ (auch WEeNN
6S keinen (sott xäbe). Di1e CH6E Einheitsgrundlage W ar L11U die für alle Menschen
verbindliche Vernunft b7zw. die als vernünftig erkannten Naturordnungen.

Die Ideen der euzeıt W1€e Menschenrechte, Freiheıit und Toleranz NiIstamme
zwar dem christlichen Glauben, S1e gehen insbesondere auf die Auffassung V  an der
Gottebenbildlichkeit des Menschen zurück, dennoch verdankt S1Ee dıe europäaıische
Kultur keiner kırchlichen Autorität oder Lehre „Der Übergang JE: Moderne WTr

nıcht eın Prozefi eintacher Entfaltung christlicher Ideen.“* Entstanden sınd die
Ideen der euzeıt vielmehr AaUsS Kritik un: Protest den christlichen Kırchen.
Darum wurden-sie auch nıcht theonom, sondern aufonom begründet. Heute bieten
die westlichen Sikularstaaten einen respektablen Raum individueller Selbstbestim-
IMNUNg So raumt beispielsweise Art MHEZO des Vertrags ber eıne Verfassung für
Europa das Recht „auf Gedanken-, GewI1ssens- un:! Religionsfreiheit“ eın; „dieses
Recht umta{ßt die Freıiheıt, die Religion oder Weltanschauung wechseln, un die
Freıiheıt, seine Relıgion oder Weltanschauung einzeln oder gemeınsam mıt anderen
öffentlich oder prıvatEuropa als ökumenische Herausforderung?  Während des abendländischen Schismas im 16. Jahrhundert bedrohten die Kir-  chen nicht nur den gesellschaftlichen Frieden, vielmehr waren sie fortan unfähig, die  Einheitsgrundlage der Gesellschaft sicherzustellen. Da die Religion den politischen  Frieden des modernen pluralistisch-demokratischen Staates nicht mehr garantieren  konnte und sie ihre Integrationsfunktion verloren hatte, mußte sich die Gesellschaft  eine neue, verbindliche Basis suchen, die galt, „etsi Deus non daretur“? (auch wenn  es keinen Gott gäbe). Die neue Einheitsgrundlage war nun die für alle Menschen  verbindliche Vernunft bzw. die als vernünftig erkannten Naturordnungen.  Die Ideen der Neuzeit wie Menschenrechte, Freiheit und Toleranz entstammen  zwar'dem christlichen Glauben, sie gehen insbesondere auf die Auffassung von der  Gottebenbildlichkeit des Menschen zurück, dennoch verdankt sie die europäische  Kultur keiner kirchlichen Autorität oder Lehre: „Der Übergang zur Moderne war  nicht ein Prozeß einfacher Entfaltung christlicher Ideen.“* Entstanden sind die  Ideen der Neuzeit vielmehr aus Kritik und Protest an den christlichen Kirchen.  Darum wurden-sie auch nicht theonom, sondern autonom begründet. Heute bieten  die westlichen Säkularstaaten einen respektablen Raum individueller Selbstbestim-  mung. So räumt beispielsweise Art. 1 II-70 des Vertrags über eine Verfassung für  Europa das Recht „auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ ein; „dieses  Recht umfaßt die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die  Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen  öffentlich oder privat ... zu bekennen.“5>  Wenn sich die Menschenrechte im 16./17. Jahrhundert auch gegen die kirchliche  Autorität herausgebildet haben, so gehen sie letztlich doch auf den christlichen  Glauben und dessen Auffassung von der Würde des Menschen zurück. Insofern  kommt den christlichen Kirchen Europas eine besondere Verantwortung bei der  Begründung, Vermittlung und inhaltlichen Spezifizierung der Menschenrechte zu.  Allerdings können die christlichen europäischen Kirchen nur dann einen integrati-  ven Beitrag zum Projekt einer geeinten, auf den Menschenrechten basierenden eu-  ropäischen Gesellschaft leisten, wenn sie die Bedeutung der christlichen Tradition  für die Geschichte und Identität Europas gemeinsam unterstreichen und dazu ihre  schuldhafte und verhängnisvolle konfessionelle Konfliktgeschichte selbstkritisch  aufarbeiten bzw. ihre theologischen Kontroversen in gegenseitiger Aussöhnung  überwinden: „Ökumenische Einheit ist das entscheidende Erfordernis einer neuen  Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses in der Öffentlichkeit der euro-  päischen Kultur.“®  Die christlichen Kirchen Europas sind herausgefordert, ökumenisch für eine  europäische Werte- und Friedensordnung einzutreten. Im Blick auf ein künftiges,  versöhntes Europa kann die Bedeutung des Ökumenismus wohl kaum überschätzt  werden. Der christliche Anteil am kulturellen Erbe Europas kann für die Zukunft  nämlich nicht anders fruchtbar gemacht werden, als daß die Kirchen bei aller kon-  fessioneller Pluralität und Verschiedenheit wieder zu einer „sichtbaren Einheit“7  559bekennen.“

Wenn sıch die Menschenrechte 1mM Jahrhundert auch die kırchliche
Autorität herausgebildet haben, gehen S1e letztlich doch auf den christlichen
Glauben un dessen Auffassung VO der Würde des Menschen zurück. Insofern
kommt den christlichen Kırchen Europas eıne besondere Verantwortung be] der
Begründung, Vermittlung un inhaltlichen Spezifizierung der enschenrechte
Allerdings können die christlichen europäischen Kirchen HLULT: dann eınen integrati-
AA A Beıtrag Zu Projekt einer geeınten, aut den Menschenrechten basıerenden
ropäaischen Gesellschaft leisten, WeNnN s$1e die Bedeutung der christlichen TIradition
für dıe Geschichte und Identität Furopas gemeınsam unterstreichen un: Au ıhre
schuldhafte un!: verhängnisvolle konftessionelle Konfliktgeschichte selbstkritisch
autfarbeiten bzw. ıhre theologischen Kontroversen 1n gegenseıtiger Aussöhnung
überwinden: „Okumenische Einheit 1St das entscheidende Erfordernis einer LECUECMN

Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugn1sses 1n der Offentlichkeit der CUrT'!

päıschen Kultur.“
Die christlichen Kirchen FEuropas sınd herausgefordert, ökumenisch für eıne

europäische Werte- und Friedensordnung einzutreten. Im Blick auf eın künftiges,
versöhntes Europa annn die Bedeutung des Okumenismus ohl aum überschätzt
werden. Der christliche Anteiıl kulturellen Erbe FEuropas ann für die Zukunfrt
namlıch nıcht anders fruchtbar gemacht werden, als da{ß die Kırchen be] aller kon-
ftessioneller Pluralıtät un: Verschiedenheit wıeder eiıner „sıchtbaren Einheit“ 7
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tinden, sıch gegenseıt1g als Kırchen Jesu Christi akzeptieren un! sıch in der Miıtte
ıhrer Glaubenspraxis, der Eucharistie, uneingeschränkte Gastftreundschaft gC-
währen. Fur eıne solche siıchtbare Einheit ıIn der Verschiedenheıit wurden 1n der
westlichen Okumene miıttlerweile wichtige Voraussetzungen geschaffen, ındem
nıcht NUr 1in der Rechtfertigungslehre, sondern ebenso 1n der Theologie der Eucha-
ristie® W1€e auch 1mM theologischen Verständnis des kırchlichen Amtes dıie kırchen-
trennenden Lehrdifferenzen als aufgearbeitet gelten können?:

„Offizielle Gespréiche zwiıischen Theologen der katholischen Kırche und des Lutherischen
Weltbundes 1n den USA un: auf Weltebene haben ın wesentlichen Punkten eiınen ONsens
über Amt, Ordinatıiıon un: Sukzession erbracht, ın anderen Punkten Konvergenzen. Abge-
sehen VO der Lehre über das Petrusamt über die ein weıterer Dialog erfolgen soll kon-
statıeren die Gesprächspartner, da{fß hinsıchtlich des Amtsverständnisses (inklusive Ordina-
t10N un: Sukzession) kırchentrennende Gegensätze nıcht mehr bestehen.“

Allerdings stellt dıe Kırchenfrage, VOT allem die Krage ach der heilsmittlerischen
Bedeutung der außerlich-sichtbaren Gestalt VO Kırche eın och ımmer ungelöstes
Problem dar mıtsamt der Frage ach dem Verhältnis VO Heıiliger Schriuft un kırch-
lıcher Überlieferung und der Notwendigkeit des Papstamtes als Dienst der (7E=-
meınschaft un Einheit der Kırche. Es macht dıe Verantwortung der christlichen
Kırchen für Europa AaUuUs, den otffenen ökumenischen Fragen weıterzuarbeıten, da
1LL1UT eıne wıedergewonnene christliche Einheit die relig1ösen Ursprünge Europas
auf Zukunft hın bewahren un: die Bedeutung des christlichen Glaubens für dıe
ropäische Geschichte un Identität herausstreichen HE DeB

Die christliche Dımension Europas darf beiım Neubau des europäischen Hauses
nıcht eintach vernachlässıgt werden. Eın künftiges vemeınsames europäisches Haus
kommt nıcht ohne e1in wachsendes Bewuflßtsein kultureller Eıinheıit AaUsSs un damıt
nıcht hne das gemeınsame christlich-europäische Erbe Wıe sehr das Christentum
Z geiıstigen un moralıschen Erbe Europas gehört un dabei die TIradıtionen der
West- un: Ostkirche oleichermafßen umfalfist, hat Papst Johannes Paul! [[ treffend
be1 seiner Ansprache ZAÄE$ Abschlufß des vorsynodalen 5Sympos1ions europäischer
Wıssenschaftler 1mM Vatıkan 31 Oktober 1991 auf den Punkt gebracht, als den
Wunsch außerte, dafß Europa das Christentum als seine Muttersprache 1CU lernen
un: wıeder mi1t Zzwel Lungenflügeln, dem westlichen un östlıchen, solle11.
Wıe sıch LLUT MmMI1t beıden Lungenflügeln zuLl leben Jäfßt, braucht auch FEuropa
sowohl die byzantınisch-slawisch-orthodoxe als auch die lateinisch-westliche un
reformatorische Tradıtion. Das W alr 1mM christlichen Westen keineswegs ımmer
deutlich bewulfst WwW1e€e heute. Heute könnten gerade die mI1t Rom unıerten Ostkir-
chen dem (Osten helten, den Westen verstehen un umgekehrt, un: dadurch den
kırchlichen europäıischen Integrationsprozeiß beflügeln.

Der Beıtrag der westlichen Christenheit Z europäıschen Verständigungspro-
z e{ reicht zurück 1n die Mıiıtte des etzten Jahrhunderts: Di1e „Konferenz Europät-
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scher Kırchen“ (KEK L der die Europäische Kommuissıon aufmerksam begegnet 15
entstand 1959 1m Bewulßßrtsein, da nıcht eıne christliche Kırche alleın die Probleme
e1ines geeinten FEuropas lösen könne, sondern hierzu die zwiıischenkirchlichen Bezie-
hungen auf europäıischer Ebene gefördert un verbessert werden müßlten. Auf die-
SCT multilateralen Ebene nehmen dıe europäıschen Kırchen se1mt Jahrzehnten ıhre
Verantwortung tür den europäischen Einigungsprozeifß wahr un: eisten ıhren 5SPC-
zıtischen Beıtrag Z europäıischen Kultur.

Die römisch-katholische Kıirche!* dıe als „eEINZIYE KircheEuropa als ökumenische Herausforderung?  scher Kirchen“ (KEK)!?, der die Europäische Kommission aufmerksam begegnet!?,  entstand 1959 im Bewußtsein, daß nicht eine christliche Kirche allein die Probleme  eines geeinten Europas lösen könne, sondern hierzu die zwischenkirchlichen Bezie-  hungen auf europäischer Ebene gefördert und verbessert werden müßten. Auf die-  ser multilateralen Ebene nehmen die europäischen Kirchen seit Jahrzehnten ihre  Verantwortung für den europäischen Einigungsprozeß wahr und leisten ihren spe-  zifischen Beitrag zur europäischen Kultur.  Die römisch-katholische Kirche!*, die als „einzige Kirche ... über eine systema-  tisch ausformulierte europapolitische Strategie verfügt“!°, ist nicht Mitglied der  Konferenz Europäischer Kirchen, vielmehr ist ihre Organisationsform auf europäi-  scher Ebene der „Rat der Europäischen Bischofskonferenzen“ (CCEE)!®, der 1971  ım Anschluß an das Zweite Vatikanische Konzil gegründet wurde und mit der Kon-  ferenz Europäischer Kirchen eng zusammenarbeitet!’, Das evangelische Pendant  stellt zum einen die „Europäische Ökumenische Kommission für Kirche und Ge-  sellschaft“ (EECCS) dar, die 1973 gegründet wurde und heute als „Kommission für  Kirche und Gesellschaft“ (CES) fester Bestandteil der Konferenz Europäischer  Kirchen ist, und zum anderen die „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Eu-  ropa“ (GEKE) - ehemals „Leuenberger Kirchengemeinschaft“ (LKG).  Die unterschiedlichen kirchlichen Vereinigungen auf europäischer Ebene, die  Brüsseler Vertretungen verschiedener nationaler Kirchen und Ordensgemeinschaf-  ten sowie die europäischen Ökumenischen Versammlungen !® machen deutlich, daß  sich die Christenheit über alle Konfessionsgrenzen hinweg ihrer Mitverantwortung  für den europäischen Weg sehr wohl bewußt ist, was von den europäischen Orga-  nen auch weithin positiv gewürdigt wird !?.  Die Charta Oecumenica  Zur europäischen Geschichte und Kultur gehört neben der klassischen Antike auch  das Christentum als prägende religiöse Kraft. Aus gutem Grund nehmen daher so-  wohl die Konferenz Europäischer Kirchen als auch der Rat der Europäischen Bi-  schofskonferenzen ihre politische Verantwortung für ein sich vereinigendes Europa  ernst. Unter anderem arbeiteten sie zu Beginn des 3. Jahrtausends eine Leitlinie für  die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa, die sogenannte  Charta Oecumenica (ChOe), aus?. Sie wurde auf der Europäischen Ökumenischen  Begegnung 2001 in Straßburg von den Präsidenten der „Europäischen ÖOkumeni-  schen Versammlungen“ in Basel (1989) und Graz (1997), Metropolit Jer&mie und  Kardinal Miloslav Vlk, unterzeichnet.  Im Vorwort bekunden die christlichen Kirchen Europas ihren Willen, auf dem  „europäischen Kontinent zwischen Atlantik und Ural, zwischen Nordkap und  Mittelmeer, der heute mehr denn je durch eine plurale Kultur geprägt wird, ... mit  561ber eıne SySstema-
tisch ausformulierte europapolitische Strategie vertmüst 7, ISt nıcht Mıtglıed der
Konterenz Europäischer Kırchen, vielmehr 1St ıhre Organisationstorm auf europäl-
scher Ebene der ARat der Europäischen Bischofskonferenzen“ L der 1971
1mM Anschlufß das Zweıte Vatiıkanıische Konzıil gegründet wurde un mıiı1t der Kon-
terenz Europäischer Kırchen CI19 usammenarbeıtet!7. [as evangelische Pendant
stellt Zzu einen die „Europäische Okumenische Kommuıissıon für Kırche un (36€-
sellschaft“ EEGCS) dar, die 973 gegründet wurde un: heute als „Kommissıon für
Kırche un: Gesellschaft“ (CGES fester Bestandteıl der Konferenz Europäischer
Kırchen 1St, un: 7E anderen die „Gemeinschaft Evangelischer Kırchen 1n Eu-
ropa” GEKE) ehemals „Leuenberger Kırchengemeinschaft“

Die unterschiedlichen kırchlichen Vereinigungen auf europäischer Ebene, die
Brüsseler Vertretungen verschiedener nationaler Kırchen un: Ordensgemeinschaf-
ten SOWI1e die europäıischen Okumenischen Versammlungen ! machen deutlich, da{ß
sıch die Christenheit ber alle Konfessionsgrenzen hınweg ıhrer Miıtverantwortung
für den europäischen Weg sehr ohl bewufst 1SE, W as VO  a den europäıischen Urga-
HG1 auch weıthın pOSItIV gewürdigt wiırd !?.

Die Charta OQecumenıca

Zur europäıischen Geschichte un Kultur gehört neben der klassıschen Antıke auch
das Christentum als prägende relig1öse Kraft Aus m Grund nehmen daher
ohl die Konterenz Europäischer Kirchen als auch der Rat der Europäischen Bı-
schofskonferenzen ihre politische Verantwortung für ein sıch vereinıgendes Europa

Unter anderem arbeiteten S1Ce Begınn des Jahrtausends eiıne Leitlinıe $lr
die wachsende Zusammenarbeit den Kırchen 1n Europa, die SOZECENANNLE
Charta Oecumenı1ıca (ChOe), AUS Zü S1e wurde auf der Europäischen Okumenischen
Begegnung 2001 1n Strafßsburg VO den Präsıdenten der „Europäischen Okumeni-
schen Versammlungen“ 1n Basel (1989) un Graz (199%),; Metropolit Jeremie und
Kardınal Miloslav Vlk, unterzeıichnet.

Im Vorwort bekunden dıe christliıchen Kırchen Furopas ihren Wıllen, auf dem
„europäıschen Kontinent zwıischen Atlantık un Ural; 7zwıischen Nordkap un
Mıttelmeer, der heute mehr enn Je durch eıne plurale Kultur gepragt wiırd,Europa als ökumenische Herausforderung?  scher Kirchen“ (KEK)!?, der die Europäische Kommission aufmerksam begegnet!?,  entstand 1959 im Bewußtsein, daß nicht eine christliche Kirche allein die Probleme  eines geeinten Europas lösen könne, sondern hierzu die zwischenkirchlichen Bezie-  hungen auf europäischer Ebene gefördert und verbessert werden müßten. Auf die-  ser multilateralen Ebene nehmen die europäischen Kirchen seit Jahrzehnten ihre  Verantwortung für den europäischen Einigungsprozeß wahr und leisten ihren spe-  zifischen Beitrag zur europäischen Kultur.  Die römisch-katholische Kirche!*, die als „einzige Kirche ... über eine systema-  tisch ausformulierte europapolitische Strategie verfügt“!°, ist nicht Mitglied der  Konferenz Europäischer Kirchen, vielmehr ist ihre Organisationsform auf europäi-  scher Ebene der „Rat der Europäischen Bischofskonferenzen“ (CCEE)!®, der 1971  ım Anschluß an das Zweite Vatikanische Konzil gegründet wurde und mit der Kon-  ferenz Europäischer Kirchen eng zusammenarbeitet!’, Das evangelische Pendant  stellt zum einen die „Europäische Ökumenische Kommission für Kirche und Ge-  sellschaft“ (EECCS) dar, die 1973 gegründet wurde und heute als „Kommission für  Kirche und Gesellschaft“ (CES) fester Bestandteil der Konferenz Europäischer  Kirchen ist, und zum anderen die „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Eu-  ropa“ (GEKE) - ehemals „Leuenberger Kirchengemeinschaft“ (LKG).  Die unterschiedlichen kirchlichen Vereinigungen auf europäischer Ebene, die  Brüsseler Vertretungen verschiedener nationaler Kirchen und Ordensgemeinschaf-  ten sowie die europäischen Ökumenischen Versammlungen !® machen deutlich, daß  sich die Christenheit über alle Konfessionsgrenzen hinweg ihrer Mitverantwortung  für den europäischen Weg sehr wohl bewußt ist, was von den europäischen Orga-  nen auch weithin positiv gewürdigt wird !?.  Die Charta Oecumenica  Zur europäischen Geschichte und Kultur gehört neben der klassischen Antike auch  das Christentum als prägende religiöse Kraft. Aus gutem Grund nehmen daher so-  wohl die Konferenz Europäischer Kirchen als auch der Rat der Europäischen Bi-  schofskonferenzen ihre politische Verantwortung für ein sich vereinigendes Europa  ernst. Unter anderem arbeiteten sie zu Beginn des 3. Jahrtausends eine Leitlinie für  die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa, die sogenannte  Charta Oecumenica (ChOe), aus?. Sie wurde auf der Europäischen Ökumenischen  Begegnung 2001 in Straßburg von den Präsidenten der „Europäischen ÖOkumeni-  schen Versammlungen“ in Basel (1989) und Graz (1997), Metropolit Jer&mie und  Kardinal Miloslav Vlk, unterzeichnet.  Im Vorwort bekunden die christlichen Kirchen Europas ihren Willen, auf dem  „europäischen Kontinent zwischen Atlantik und Ural, zwischen Nordkap und  Mittelmeer, der heute mehr denn je durch eine plurale Kultur geprägt wird, ... mit  561MItT
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Christoph Böttigheimer

dem Evangelıum für die Würde der menschlichen Person als (sottes Ebenbild
ein(zu)treten un als Kirchen gemeınsam A bei(zu)tragen, Völker und Kulturen

versöhnen“ 21 Dıie christlichen europäıischen Kirchen „sınd überzeugt, da das
spirıtuelle Erbe des Chrıistentums eıne inspirıerende Kraftt zZUE Bereicherung Uuro-
Das darstellt“ (ChOe /) un!: zählen 6S ihrer Aufgabe, dıe Integration Y-

schiedlichster ethnischer, kultureller, relig1öser un:! kontessioneller Gruppen 1n die
europäıische Wertegemeinschaft unterstutzen, eiıner heilenden und versoh-
nenden Gemeinschaft VO Menschen unterschiedlicher Kulturen, Relig1onen un
Lebensstile beizutragen, gyegenseıtıge Achtung und Toleranz ördern SOWI1e das
Evangelıum Jesu Christı verkünden bzw „den Dienst der Versöhnung auch für
Völker un: Kulturen wahrzunehmen“ (ChOe 4 Dadurch soll eın wichtıiger Be1i-
trag FA HG gesamteuropäischen Verständigung geleistet werden.

Weıl „die ökumenische Verpflichtung ZAT FEinheit 1n der WahrheıitChristoph Böttigheimer  dem Evangelium für die Würde der menschlichen Person als Gottes Ebenbild  ein(zu)treten und als Kirchen gemeinsam dazu bei(zu)tragen, Völker und Kulturen  zu versöhnen“?!, Die christlichen europäischen Kirchen „sind überzeugt, daß das  spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Euro-  pas darstellt“ (ChOe 7) und zählen es zu ihrer Aufgabe, die Integration unter-  schiedlichster ethnischer, kultureller, religiöser und konfessioneller Gruppen in die  europäische Wertegemeinschaft zu unterstützen, zu einer heilenden und versöh-  nenden Gemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen und  Lebensstile beizutragen, gegenseitige Achtung und Toleranz zu fördern sowie das  Evangelium Jesu Christi zu verkünden bzw. „den Dienst der Versöhnung auch für  Völker und Kulturen wahrzunehmen“ (ChOe 4). Dadurch soll ein wichtiger Bei-  trag zur gesamteuropäischen Verständigung geleistet werden.  Weil „die ökumenische Verpflichtung zur Einheit in der Wahrheit ... nur dialo-  gisch einzulösen (ist) auf der Ebene der Freiheit und der gegenseitigen Achtung un-  tereinander“ 2, verpflichten sich die abendländischen Kirchen in der Charta Oecu-  menica, die „Einigung des europäischen Kontinents“ dadurch zu fördern, daß sie  sich „für ein humanes und soziales Europa ein(setzen), ın dem die Menschenrechte  und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der  Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen“ (ChOe 3). Ausdrücklich  wollen sie „die Grundwerte gegenüber allen Eingriffen ... verteidigen“ (ChOe 4)  und so ihren Beitrag für Europa als einer Wertegemeinschaft, für die die Religionen  naturgemäß eine tragende Rolle spielen, leisten.  Ausgehend von der Personwürde jedes Menschen, die in seiner Gottebenbildlich-  keit grundgelegt ist, wird vereinbart, für die absolute Gleichwertigkeit aller Menschen  einzutreten und „anzuerkennen, daß jeder Mensch seine religiöse und kirchliche Bin-  dung in freier Gewissensentscheidung wählen kann. Niemand darf durch moralischen  Druck oder materielle Anreize zur Konversion bewegt werden; ebenso darf niemand  an einer aus freien Stücken erfolgenden Konversion gehindert werden“ (ChOe 2). Die  europäischen Kirchen verpflichten sich, „die Religions- und Gewissensfreiheit von  Menschen und Gemeinschaften anzuerkennen und dafür einzutreten, daß sie indivi-  duell und gemeinschaftlich, privat und öffentlich ihre Religion der Weltanschauung  im Rahmen des geltenden Rechtes praktizieren dürfen“ (ChOe 5).  Neben dem Einsatz für die Anerkennung der Menschenwürde und Menschen-  rechte fällt auch das sozialethische Engagement in das Aufgabengebiet christlicher  Religion. In der Charta Oecumenica verpflichten sich die christlichen Kirchen Eu-  ropas, sich über die „Inhalte und Ziele“ ihrer „sozialen Verantwortung miteinander  zu verständigen und die Anliegen und Visionen der Kirchen gegenüber den säkula-  ren europäischen Institutionen möglichst gemeinsam zu vertreten“ (ChOe 4). Poli-  tische und soziale Fragen wollen die beiden europäischen ökumenischen Versamm-  lungen künftig gemeinsam ım Geist des Evangeliums beurteilen und lösen. Der  europäische Demokratisierungsprozeß soll gefördert und eine „Friedensordnung  5621L1UT dialo-
yısch einzulösen 1st) auf der Fbene der Freiheit un:! der gegenseıtigen Achtung
tereinander“ 22, verpflichten sıch die abendländischen Kırchen 1n der Charta Qecu-
men1Cca, die „Einıigung des europäischen Kontinents“ dadurch tördern, da{ß S1Ce
sıch „tür eın humanes un soz1ales Europa ein(setzen), 1n dem die enschenrechte
un: Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeıit, der Freiheıit, der Toleranz, der
Partızıpation un: der Solidarıtät ZT: Geltung kommen“ (ChOe 3 Ausdrücklich
wollen S1@e „dıe Grundwerte vegenüber allen EingriffenChristoph Böttigheimer  dem Evangelium für die Würde der menschlichen Person als Gottes Ebenbild  ein(zu)treten und als Kirchen gemeinsam dazu bei(zu)tragen, Völker und Kulturen  zu versöhnen“?!, Die christlichen europäischen Kirchen „sind überzeugt, daß das  spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Euro-  pas darstellt“ (ChOe 7) und zählen es zu ihrer Aufgabe, die Integration unter-  schiedlichster ethnischer, kultureller, religiöser und konfessioneller Gruppen in die  europäische Wertegemeinschaft zu unterstützen, zu einer heilenden und versöh-  nenden Gemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen und  Lebensstile beizutragen, gegenseitige Achtung und Toleranz zu fördern sowie das  Evangelium Jesu Christi zu verkünden bzw. „den Dienst der Versöhnung auch für  Völker und Kulturen wahrzunehmen“ (ChOe 4). Dadurch soll ein wichtiger Bei-  trag zur gesamteuropäischen Verständigung geleistet werden.  Weil „die ökumenische Verpflichtung zur Einheit in der Wahrheit ... nur dialo-  gisch einzulösen (ist) auf der Ebene der Freiheit und der gegenseitigen Achtung un-  tereinander“ 2, verpflichten sich die abendländischen Kirchen in der Charta Oecu-  menica, die „Einigung des europäischen Kontinents“ dadurch zu fördern, daß sie  sich „für ein humanes und soziales Europa ein(setzen), ın dem die Menschenrechte  und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der  Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen“ (ChOe 3). Ausdrücklich  wollen sie „die Grundwerte gegenüber allen Eingriffen ... verteidigen“ (ChOe 4)  und so ihren Beitrag für Europa als einer Wertegemeinschaft, für die die Religionen  naturgemäß eine tragende Rolle spielen, leisten.  Ausgehend von der Personwürde jedes Menschen, die in seiner Gottebenbildlich-  keit grundgelegt ist, wird vereinbart, für die absolute Gleichwertigkeit aller Menschen  einzutreten und „anzuerkennen, daß jeder Mensch seine religiöse und kirchliche Bin-  dung in freier Gewissensentscheidung wählen kann. Niemand darf durch moralischen  Druck oder materielle Anreize zur Konversion bewegt werden; ebenso darf niemand  an einer aus freien Stücken erfolgenden Konversion gehindert werden“ (ChOe 2). Die  europäischen Kirchen verpflichten sich, „die Religions- und Gewissensfreiheit von  Menschen und Gemeinschaften anzuerkennen und dafür einzutreten, daß sie indivi-  duell und gemeinschaftlich, privat und öffentlich ihre Religion der Weltanschauung  im Rahmen des geltenden Rechtes praktizieren dürfen“ (ChOe 5).  Neben dem Einsatz für die Anerkennung der Menschenwürde und Menschen-  rechte fällt auch das sozialethische Engagement in das Aufgabengebiet christlicher  Religion. In der Charta Oecumenica verpflichten sich die christlichen Kirchen Eu-  ropas, sich über die „Inhalte und Ziele“ ihrer „sozialen Verantwortung miteinander  zu verständigen und die Anliegen und Visionen der Kirchen gegenüber den säkula-  ren europäischen Institutionen möglichst gemeinsam zu vertreten“ (ChOe 4). Poli-  tische und soziale Fragen wollen die beiden europäischen ökumenischen Versamm-  lungen künftig gemeinsam ım Geist des Evangeliums beurteilen und lösen. Der  europäische Demokratisierungsprozeß soll gefördert und eine „Friedensordnung  562verteidigen“ (ChOe 4)
un! ıhren Beıtrag für Europa als eıner Wertegemeinschaft, für die die Religionen
naturgemäfß eıne tragende Rolle spıelen, eısten.

Ausgehend VO  — der Personwürde jedes Menschen, die 1n selıner Gottebenbildlich-
elt ogrundgelegt ISt, wiıird vereinbart, für die absolute Gleichwertigkeit aller Menschen
einzutreten un!: „anzuerkennen, da{fß jeder Mensch seıne relig1öse un: kırchliche Bın-
dung 1ın treier Gewissensentscheidung wählen A hgbat Niemand darf durch moralıschen
ruck oder materielle Anreıze Z Konvers1ion bewegt werden: ebenso darf nıemand

eıner AaUS freiıen Stücken erfolgenden Konversion gehindert werden“ (ChOe Z Die
europäıischen Kırchen verpflichten sich, „dıe Religi0ns- und Gewissenstreiheit VO

Menschen un Gemeiinschatten anzuerkennen und dafür einzutreten, da{fß sS1e indıvı-
duell un! gemeinschaftlich, privat un! öffentlich ıhre Religion der Weltanschauung
1mM Rahmen des geltenden Rechtes praktızıeren dürten“ (ChOe 5

Neben dem Eıinsatz für die Anerkennung der Menschenwürde un Menschen-
rechte $5llt auch das soz1alethische Engagement 1ın das Aufgabengebiet christlicher
Religion. In der Charta Oecumeniıca verpflichten sıch die christlichen Kırchen Eu-
LODAS, sıch ber die „Inhalte un Ziele“ iıhrer „soz1alen Verantwortung miıteinander

verständıgen un: die Anlıegen un: Vıisıonen der Kirchen gyegenüber den säkula-
K Al europäıischen Instıtutionen möglichst gemeınsam vertreten“ (ChOe 4) Poli-
tische un soz1ale Fragen wollen dıe beıiden europäıischen ökumenischen Versamm-
lungen künftig yemeınsam ım Gelst des Evangeliums beurteilen un lösen. Der
europäıische Demokratisierungsprozefß soll gefördert un: eıne „Friedensordnung
562
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auf der Grundlage gewaltfreier Konfliktlösungen“ un soz1aler Gerechtigkeit ANSC-
strebt werden. Zum ethischen FEngagement der europäıschen Kıirchen zahlt terner
der Eınsatz tür die Bewahrung der Schöpfung, weshalb die kırchlichen Umwelt-
organısatıonen un ökumenischen Netzwerke unterstutzt werden sollen. Erschwe-
rend wiırkt sıch allerdings auf das Engagement in soz1alethischen Belangen AUS, da{fß
sıch gerade 1n aktuellen ethischen Einzelfragen (Segnung homosexueller Lebens-
yemeılnschaften, Bıomedizin, Stammzelltorschung USW.) vermehrt kontessionelle
Dıivergenzen zeıgen.

In einem Europa unterschiedlicher Religi0nen, Kulturen un: Ideologien entsteht
eiıne zunehmend relig1öse Pluralıtät, die Folgen für das taglıche Leben zeıtıgt un
Christen herausfordert, mıt Menschen unterschiedlicher relig1öser un kultureller
Tradıtionen Spannungen un:! Konflikte konstruktiv auszutragen un ZU (Se=-
lıngen eıner europäischen Gemeininschaft 1n Gerechtigkeit und FriedenN-
zuarbeiten. Eın ınterrel1g1öser Dialog 1St unausweichlich un zwıschen den
ropäischen Kirchen theologisch unstrıitt1g. Konkret sprechen S1€e sıch für den
christlich-jüdischen Dialog A4US (ChOe 4£.) un: verwahrten sıch jede OL
des Antısemitismus un! Antıjudaismus. Ebenso besteht gegenüber dem christlich-
iıslamischen Dialog Offenheit un: die Absıcht, ıh intensıvıeren, ındem „über
den Glauben den eınen (30tt. gesprochen un! „das Verständniıs der Menschen-
rechte“ veklärt werden sol]l (ChOe 5) Se1lt 1986 exIistlert 7zwıschen dem Rat der Eu-
ropäischen Bischotskonferenzen un der Konferenz Europäischer Kırchen CIn
ökumenisches Komıitee CRME mMıiıt dem Zıel, dıe europäischen Kırchen 1n der Be-
SCEHNUNS miıt dem Islam unterstutzen un:! die Zusammenarbeit mıt muslımıschen
Gemeıinden, Urganısationen und Partnern 1n Europa weıter auszubauen.

uch der „Okumenische Rat der Kirchen hat sıch immer wıieder der
Frage ach dem theologischen Verständnis relig1öser Pluralıität gestellt un: dabe]
die Notwendigkeıt betont, andere religiöse TIradiıtionen respektieren, ıhre Be-
sonderheit un: Identität anzuerkennen un: sıch mMI1t ıhnen für Gerech-
tigkeıt un: Frieden 1ın der Welt einzusetzen:

„Alle relig1ösen Tradıtionen stehen daher VOT der Herausforderung, ıhren Beıtrag Z Eaf-
stehung einer globalen Gemeiinschaft leisten, deren Miıtglieder iın gegenseıtiger Achtung und
Frieden mıteinander leben Es gcht hıer die Glaubwürdigkeit relıg1öser Traditionen als
Kräfte, die eıner gebrochenen Welt Gerechtigkeıt, Frieden un! Heılung bringen können.“ 23

Evangelisierung Europas
Die Okumene iStT. eın Selbstzweck, sondern steht 1mM Dienst einer ylaubwürdigen
Verkündigung des Evangelıums (Joh 1221 Die Evangelisierung als dıe eigentliche
Aufgabe der Kirche annn nıcht anders als ökumenisch erfolgen, und S1e 1sSt für den
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Neubau des europäischen Hauses VO herausragender Bedeutung. Denn die WL

sprünglıche Einwurzelung der evangelischen Botschaft 1ın dıe abendländische Kul-
tur 1St heute MAass1ıv gefährdet. Die geistig-kulturelle Lage Europas hat sıch se1mt der
euzeıt gravierend verändert, dafß eıne Storung der Kommunikatıon 7zwıischen
Kırche un: europäischer Kultur unübersehbar un!: damıt eıne Neuevangelısıerung
Europas notwendig 1St Vor ber 3() Jahren tormulierte Papst Paul VE „Der Bruch
zwıischen Evangelium un Kultur 1ST hne Zweıfel das II)rama UHSCIEGET e1lt-
epoche.” Neuevangelisıerung heiflt VOT diesem Hintergrund VOT allem, den )ıa-
log 7zwischen Evangelıum un Kultur C aufzunehmen, iındem die christlichen
Kirchen die neuzeıitlichen Grundströmungen W1€e Emanzıpatıon, Säkularisierung,
Pluralisierung USW. nıcht 1L1UT ZALT: Kenntnıiıs nehmen, sondern pOsıI1t1v auf S1Ee reagle-
O6  z un be] deren Verwirklichung ıhre eıgene kulturelle, gesellschaftlich-politische
Wıirkkraft Bewelıls stellen.

egen ıhres unıversalen Verkündigungsauftrags, das bedingungslos ergehende
Wort (sottes allen Menschen bekanntzumachen, un ihres Heıilsauftrags,
der Auferbauung des Reiches (sottes mıtzuarbeıten, darf sıch die Christenheit
innerhal der europäıischen Industrieländer weder cselbst isolieren, och braucht S1@e
sıch VOT der Konkurrenz pluralıstischer Gesellschaftsorientierungen un: Wert-
SYStEME türchten. Stattdessen mu{( S1Ee 1mM une1igennützıgen Dienst des Reiches
(sottes den Dıialog mM1t der sakularısıerten Gesellschaft un: mi1t allen Menschen

Wıllens suchen, VOT allem dort, sıch Früchte der Aufklärung zeıgen, dıe
auch Früchte des Heıligen (Gelistes sınd

AIn der 'Tat 1st das Suchen nach Freıiheıit, Wahrheit un Gemeiinschaftt das höchste, äalteste
und dauerhafteste Verlangen des europäischen Humanısmus, welches auch in der j 6 b

Owartıgen eıt weiterwirkt.

Wıe dıe Lebenswirklichkeit der Menschen ständıg 1m Wandel begriffen ISt;, 1St
auch die Evangelisatıon 1mM Sınn VO Verkündigung un Verwirklichung des Re1i-
ches (sottes keiner eıt abgeschlossen. Die Inkulturation des Evangeliums 1ST
nıcht wenıger als die Kultur selbst eın dynamısch offener Prozefß, un! kulturelle
Umwälzungen tıragen azZıu bei, dafß der christliche Glaube höchstens vorüberge-
hend Z selbstverständlichen Allgemeingut geistig-kultureller Identität wiırd,
da{fß dıe Evangelisatıon als ständıge Aufgabe allen Chrıiısten VOI- un:! aufgegeben 1St.
Konkret besagt eıne Neuevangelısıerung Europas, da sıch die christlichen Kirchen
als Werkzeug un! Zeichen des Reiches (sottes verstehen un: In den Dienst der
Menschen stellen haben, ohne diese VO vornhereın bestimmten Kriterien oder
Normen unterwerten.

1ıne VO Gedanken der Evangelisierung gepragte Pastoral legt CS nıcht darauf A
„immer weıtere Landstriche der ımmer orößere Volksgruppen durch die Predigt
des Evangelıums erfassen“, sondern zielt darauf hın, „dafß durch die Kraft des
Evangelıums die Urteıilskrıterien, die bestimmenden Werte,Christoph Böttigheimer  Neubau des europäischen Hauses von herausragender Bedeutung. Denn die ur-  sprüngliche Einwurzelung der evangelischen Botschaft in die abendländische Kul-  tur ist heute massiv gefährdet. Die geistig-kulturelle Lage Europas hat sich seit der  Neuzeit so gravierend verändert, daß eine Störung der Kommunikation zwischen  Kirche und europäischer Kultur unübersehbar und damit eine Neuevangelisierung  Europas notwendig ist. Vor über 30 Jahren formulierte Papst Paul VI.: „Der Bruch  zwischen Evangelium und Kultur ist ohne Zweifel das Drama unserer Zeit-  epoche.“? Neuevangelisierung heißt vor diesem Hintergrund vor allem, den Dia-  log zwischen Evangelium und Kultur neu aufzunehmen, indem die christlichen  Kirchen die neuzeitlichen Grundströmungen wie Emanzipation, Säkularisierung,  Pluralisierung usw. nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern positiv auf sie reagie-  ren und bei deren Verwirklichung ihre eigene kulturelle, gesellschaftlich-politische  Wirkkraft unter Beweis stellen.  Wegen ihres universalen Verkündigungsauftrags, das bedingungslos ergehende  Wort Gottes allen Menschen bekanntzumachen, und wegen ihres Heilsauftrags, an  der Auferbauung des Reiches Gottes mitzuarbeiten, darf sich die Christenheit  innerhalb der europäischen Industrieländer weder selbst isolieren, noch braucht sıe  sich vor der Konkurrenz pluralistischer Gesellschaftsorientierungen und Wert-  systeme zu fürchten. Stattdessen muß sie im uneigennützigen Dienst des Reiches  Gottes den Dialog mit der säkularisierten Gesellschaft und mit allen Menschen  guten Willens suchen, vor allem dort, wo sich Früchte der Aufklärung zeigen, die  auch Früchte des Heiligen Geistes sind:  „In der Tat ist das Suchen nach Freiheit, Wahrheit und Gemeinschaft das höchste, älteste  und dauerhafteste Verlangen des europäischen Humanismus, welches auch in der gegen-  « 25  wärtigen Zeit weiterwirkt.  Wie die Lebenswirklichkeit der Menschen ständig im Wandel begriffen ist, so ist  auch die Evangelisation im Sinn von Verkündigung und Verwirklichung des Rei-  ches Gottes zu keiner Zeit abgeschlossen. Die Inkulturation des Evangeliums ist  nicht weniger als die Kultur selbst ein dynamisch offener Prozeß, und kulturelle  Umwälzungen tragen dazu bei, daß der christliche Glaube höchstens vorüberge-  hend zum selbstverständlichen Allgemeingut geistig-kultureller Identität wird, so  daß die Evangelisation als ständige Aufgabe allen Christen vor- und aufgegeben ist.  Konkret besagt eine Neuevangelisierung Europas, daß sich die christlichen Kirchen  als Werkzeug und Zeichen des Reiches Gottes zu verstehen und in den Dienst der  Menschen zu stellen haben, ohne diese von vornherein bestimmten Kriterien oder  Normen zu unterwerfen.  Eine vom Gedanken der Evangelisierung geprägte Pastoral legt es nicht darauf an,  „immer weitere Landstriche oder immer größere Volksgruppen durch die Predigt  des Evangeliums zu erfassen“, sondern zielt darauf hin, „daß durch die Kraft des  Evangeliums die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, ... und die Lebensmo-  564un: die Lebensmo-
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delle der Menschheıt, die Z Wort (sottes un 7A0n Heılsplan 1im Gegensatz STE-

hen, umgewandelt werden“ 26 un ZW aar ausgehend VO der Mıtte des Evangeli-
U1115S, das bedeutet, VO der bedingungslosen Gnade un unbegrenzten
Versöhnungsbereitschaft (sottes 1ın Jesus Christus.

In dem Ma{iS, W1€e sıch die christlichen europäischen Kirchen ZU Anwalt der
Menschen machen, iıhren kulturellen un: soz100konomischen Lebenskontext Z
Kenntnıiıs nehmen und dıe Lebenswirklichkeit 1m Licht des Evangeliums durch-
leuchten, transformieren un evangelısıeren, erfassen S1@e nıcht 1Ur ıhr eıgenes
Wesen ımmer wıieder NCU, sondern werden zudem für dıe Legitimierung un:
Internalisierung gesellschaftlicher Grundwerte (Freiheit, Wahrheit, Eınheıt, Men-
schenwürde, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung USW.) unentbehr-
ıch So bietet sıch für die Kırchen Kuropas die Chance, ıhre kulturelle, sinnstiıftende
Wıirkkraft och eınmal Bewelıls stellen, sıch für den Prozef( der inner-
europäischen Annäherung 1mM allgemeınen un: für die Umsetzung der uro-
paıschen Menschenrechtskonvention 1mM besonderen unersetzbar machen un
ıhre öffentliche, gesellschaftliche Funktion siıchern. dies gelingt, hangt nıcht
zuletzt VO der Überwindung der Kirchenspaltung un: der damıt verbundenen
Rückgewinnung kirchlicher Glaubwürdigkeit ab

Kirchen Inıtıatıonsmotor für lebendiges Zusammenleben

Die christlichen Wurzeln der europäischen Kultur sınd für eın geeintes Europa der
Werte un: der Rechte unverzichtbar. IDG christlichen Kırchen haben darum eıne
bleibende Verantwortung für die europäische Wertegemeinschaft un:! die Ver-
pflichtung, sıch 1n den europapolitischen Dialog einzubringen. Ihre Glaubwürdig-
eıt hängt dabe] wesentlich davon ab, iınwiıietern sS1e ıhre Kontroversen beizulegen
und dıe Einheit für e1in versöhntes Europa exemplarısch vorzuleben vermogen.

Der ökumenische Prozefß 1sSt keineswegs abgeschlossen. In derzeıt schwierigen
Phasen, da bıslang Erreichtes wıeder LICU ZUuUr Dıisposıtion zestellt erd un sıch
CUC Herausforderungen W1€ eLtwa Unterschiede 1n der ökumeniıischen Zielbestim-
IHNUNS zeıgen, annn das Bewufßtsein motıvıeren, da{fß die christlichen Kırcheno
SCH rüheren gewaltsamen Bekämpfungen, theologischen Konfrontationen un
Abgrenzungen ökumeniıisch mıttlerweıle weIıt vorangeschrıtten sınd Theologische
Konvergenzen un: ökumenische Zusammenarbeıit stellen heute keine Ausnahme
mehr dar, sondern die Regel. Die Kirchenleitungen siınd darum nıcht HUF ıhrer
eiıgenen Glaubwürdigkeıt willen, sondern auch aufgrund ihrer Verantwortung für
den europäischen Einigungsprozef$ aufgerufen, „Schrıitte Z RE Wiederherstellung e1-
ET Oorm kirchlicher Einheit (ZU) erwagen” Cl

Gelingende interkulturelle un interrelig1öse Begegnungen sınd Grundvoraus-
SELZUNG für eın friıedliches, versoöhntes Zusammenleben, SZAAT: Konvıvenz 1ın einem
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modernen Europa. Gerade 1m Blick auf die europäıische Einheit könnten die christ-
lıchen Kirchen Inıtı1atıonsmotor se1n, sotfern S1€e auf den Neubau des europäischen
Hauses nıcht 1L1UT reagıeren, sondern ıh och mehr als bıslang aktıv gestalten un
inıtneren, indem S1Ce darın eıne konfessionsübergreifende Herausforderung erken-
NECIN, 1n ethischen Belangen zusammenarbeıten, mMI1t eıner Stimme sprechen, geme1n-
SAa argumentıieren un: durch ıhre gegenseılutige Anerkennung verdeutlichen, W as

Toleranz un Einheit 1n Verschiedenheit bedeutet. Nur durch ein glaubwürdiges
un:! ausstrahlendes Zeugn1s des Evangelıums ann das christliche Erbe FKuropas als
für das moderne Europa bedeutsam un: unverzichtbar aufgewiesen werden. In die-
s Sınn sınd Fortführung un: Intensivierung des Integrationsprozesses CUTrO-

päıscher Kirchen SOWI1e die Evangelisierung Europas drıngend ertorderlich. Von
dieser wichtigen Aufgabe dürfen sıch dıe Christen Europas nıcht dispensieren,
nıcht 1L1UTF iıhrer eıgenen Identität willen, sondern mehr och des gesellschaft-
lıchen Konsenses un des gelebten Ethos’ willen, ohne das eın humanes GCÜILE!

päısches Zusammenleben nıcht gelingen annn
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